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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,

INHALT

meist werden wir von einer Erkrankung ganz plötzlich überrascht oder können altersbedingt die Hürden 
des Alltags nicht mehr alleine meistern. In solch einer neuen Situation sind wir auf die Unterstützung 
anderer angewiesen. Mit diesem Pflegeleitfaden möchten wir einen Teil dazu beitragen, indem wir 
Sie über die Grundlagen und Gesetzlichkeiten im Falle einer Pflegebedürftigkeit informieren. Dazu 
gehört unter anderem die Beantwortung der Fragen: Was ist ein Pflegegrad? Welche Leistungen 
stehen mir als pflegebedürftige Person zu? An wen kann ich mich wenden? 

Sollten sich Fragen für Sie ergeben, kommen Sie gerne auf uns zu, wir helfen Ihnen weiter.

Hinweis: 
1. Alle in dieser Broschüre genannten Aufgaben des Medizinischen Dienstes (MD) gelten nur für 
gesetzlich versicherte Personen. Bei privat Versicherten übernimmt diese Aufgaben Medicproof (der 
medizinische Dienst der Privaten). Zur besseren Lesbarkeit wird immer nur MD genannt.

Der erste und wichtigste Schritt nach dem Ein-
tritt einer Pflegebedürftigkeit ist die Feststellung 
der Pflegebedürftigkeit und die Einstufung in 
einen entsprechenden Pflegegrad. Dies ist Vo-
raussetzung, damit Sie Leistungen der Kassen 
in Anspruch nehmen können bzw. die Pflege-
versicherungen Kosten für die Pflege/Betreuung 
übernehmen. Die Einstufung in einen Pflege-
grad wird im Rahmen eines Begutachtungsver-
fahrens durch den Medizinischen Dienst (MD) 
vorgenommen. Um ein solches Begutachtungs-
verfahren einzuleiten, müssen Sie bei der Pfle-
gekasse einen Antrag stellen.

Im Rahmen des Begutachtungsverfahrens stellt 
der Medizinische Dienst die Pflegebedürftigkeit 
fest und nimmt die Einstufung in einen Pflege-
grad vor. Der MD schickt Ihnen zur Begutach-
tung einen Fachmann oder eine Fachfrau (Arzt/
Ärztin, Pflegefachkraft). Diese Fachkraft prüft bei 
ihrem Besuch, wie selbstständig eine Person in 
verschiedenen Aktivitätsbereichen (sogenann-
ten Modulen) ist bzw. welche Beeinträchtigung 
der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten vor-
liegt und ob personelle Hilfe notwendig ist. Unter 
bestimmten Voraussetzungen kann das Begut-
achtungsverfahren auch telefonisch erfolgen.

Für jedes der Module werden dabei Punkte ver-
geben und die Bewertung der einzelnen Module 
wird dann prozentual bei der Einstufung in einen 
der fünf Pflegegrade berücksichtigt. Dies haben 
wir auf der folgenden Seite für Sie dargestellt.

Die Antragstellung für die Einstufung der Pfle-
gebedürftigkeit kann formlos erfolgen oder es 
kann ein entsprechendes Formular durch einen 
Anruf bei Ihrer Pflegekasse (erreichbar über Ihre 
Krankenversicherung) angefordert werden. Die-
ses schicken Sie ausgefüllt und unterschrieben 
an die Pflegeversicherung. Wenn Sie den Antrag 
formlos stellen, wird Ihnen das hauseigene For-
mular Ihrer Pflegeversicherung zwar dennoch 
zum Ausfüllen zugesandt, doch Sie haben durch 
den formlosen Antrag den rechtzeitigen Eingang 
des Antrags bereits gesichert und die Leistun-
gen werden dann rückwirkend ab Eingang des 
formlosen Antrags übernommen.

ANTRAGSTELLUNG

BEGUTACHTUNGSVERFAHREN

PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT UND EINSTUFUNG

Antragstellung
Begutachtungsverfahren
Vorbereitung auf das Begutachtungsverfahren
Nach dem Begutachtungsverfahren
Widerspruch einlegen

S. 3
S. 3
S. 5
S. 5
S. 5

LEISTUNGEN DER PFLEGEKASSE

Leistungsarten
Zusätzliche Leistungen
Überblick über Leistungen der Pflegekasse

S. 6
S. 7
S. 8

ANSPRÜCHE VON ANGEHÖRIGEN

S. 10
S. 10
S. 11 
S. 11

Beratung
Entlastung
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Versicherung
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VORBEREITUNG AUF DAS 
BEGUTACHTUNGSVERFAHREN

WIDERSPRUCH EINLEGEN

NACH DEM BEGUTACHTUNGS-
VERFAHREN

Es empfiehlt sich, schon vor dem Besuch des 
MD ein „Selbstständigkeitsmeter“ zu erstellen, 
mit dem erfasst wird, in welchen Bereichen die 
Selbstständigkeit der betreffenden Person be-
einträchtigt ist und wo sie gegebenenfalls auf 
Hilfe angewiesen ist.

Mithilfe eines solchen „Selbstständigkeitsme-
ters“ können Sie bereits vor dem MD-Besuch 
prüfen, ob bestimmte Voraussetzungen für die 
Einstufung in einen Pflegegrad gegeben sind, 
und Sie können damit Ihre eigene Einschätzung 
gegenüber dem MD darlegen.

Wenn Sie mit dem Bescheid über die Pflegeein-
stufung nicht einverstanden sind, können Sie 
Widerspruch einlegen. Im Bescheid der Pflege-
kasse wird eine Widerspruchsfrist genannt, die 
unbedingt einzuhalten ist. Sie müssen in Ihrem 
Widerspruch Unzulänglichkeiten in den Bewer-
tungen des MD nachweisen und den eigentli-
chen Hilfebedarf auf Grundlage der Begutach-
tungsrichtlinien darstellen. 

Nehmen Sie also das MD-Gutachten als Grund-
lage und stellen Sie den Angaben des MD Ihre 
eigene Einschätzung über die Einschränkung 
der Selbstständigkeit z. B. mithilfe eines „Selbst-
ständigkeitsmeters“ gegenüber: Wann und war-
um wird wie viel Hilfe gebraucht? 

Der Widerspruch ist direkt an die jeweilige Pfle-
gekasse zu senden, die zunächst auch darüber 
entscheidet. Die Pflegekasse wird aufgrund Ih-
res Widerspruchs Kontakt zu Ihnen aufnehmen 
und gegebenenfalls einen neuen Begutach-
tungstermin mit Ihnen vereinbaren.

Der Prüfer sendet sein Gutachten mit einer Emp-
fehlung für die Einstufung in einen Pflegegrad an 
die Pflegeversicherung. Die Nachricht mit dem 
Ergebnis sowie eine Kopie des Gutachtens er-
halten Sie dann von der Pflegeversicherung. 

Die folgende Grafik zeigt die Aktivitätsbereiche, die beim 
Begutachtungsverfahren im Fokus stehen.

Modul  7 und 8 werden nicht zur Bewertung herangezogen, sondern bei der Pflegeplanung, Pflegeberatung und Versorgungsplanung berücksichtigt.

MODUL 4 (40 %)

MODUL 5 (20 %)

MODUL 6 (15 %)MODUL 3 (15 %*)

MODUL 7 MODUL 8

MODUL 2 (15 %*)

MODUL 1 (10 %)

Mobilität (z. B. Fortbewegung innerhalb 
des Wohnbereichs, Treppensteigen)

Fähigkeit zur Selbstversorgung 
(Grundpflege, z. B. Körperpflege, Ernährung)

Bewältigung von krankheits- und 
therapiebedingten Anforderungen/Belastungen 

(z. B. Medikation, Wundversorgung, 
Arztbesuche, Therapieeinhaltung)

Gestaltung des Alltagslebens und soziale 
Kontakte (z. B. Gestaltung des Tagesablaufs)

Kognitive und kommunikative Fähigkeiten 
(z. B. örtliche und zeitliche Orientierung) 

Außerhäusliche Aktivitäten 
(z. B. Teilnahme an Veranstaltungen und 

Nutzung von öffentlichen Transportmitteln)

Haushaltsführung
(z. B. Einkaufen, Waschen, Putzen)

Selbststeuerungskompetenz/Verhalten und 
psychische Problemlagen (z. B. nächtliche Unruhe, 

selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten)

* Nur das Modul mit dem höheren Wert wird für die Bewertung berücksichtigt.
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selbstständig überwiegend
selbstständig

überwiegend
unselbstständig unselbstständig

1.1   Positionswechsel im Bett

1.2   Halten einer stabilen Sitzposition

1.3   Umsetzen

1.4   Fortbewegung innerhalb des Wohnbereichs

1.5   Treppensteigen

2.1   Erkennen von Personen aus dem näheren Umfeld

Fähigkeit:

Wie oft muss die Pfl egeperson unterstützen/eingreifen?

2.2   Örtliche Orientierung

2.3   Zeitliche Orientierung

2.4   Erinnern an wesentliche Ereignisse oder Beobachtungen

2.5   Steuern von mehrschrittigen Alltagshandlungen

2.6   Treff en von Entscheidungen im Alltag

2.7   Verstehen von Sachverhalten und Informationen

2.8   Erkennen von Risiken und Gefahren

2.9   Mitteilen von elementaren Bedürfnissen

2.10   Verstehen von Auff orderungen

2.11   Beteiligen an einem Gespräch

unbeeinträchtigt 
vorhanden 

größtenteils 
vorhanden

in geringem 
Maß vorhanden

nicht 
vorhanden

3.1   Motorisch geprägte Verhaltensauff älligkeiten #1

3.2   Nächtliche Unruhe

3.3   Selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten

3.4   Beschädigen von Gegenständen

3.5   Physisch aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen

nie oder sehr selten selten* häufi g** täglich

Summe aller Punkte in Modul 1

Summe aller Punkte in Modul 2

Summe aller Punkte in Modul 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

2

3

2

2

3

2

3

2

2

3

2

3

2

2

3

2

3

2

2

3

2

3

2

3

3

3

3

3

5

3

5

3

3

5

3

5

3

3

5

3

5

3

3

5

3

5

3

3

5

3

5

3

5

5

5

3.6   Verbale Aggression #2

3.7   Andere pfl egerelevante sprachliche Auff älligkeiten #3

3.8   Abwehr pfl egerischer und anderer unterstützender Maßnahmen

3.9   Wahnvorstellungen

3.10   Ängste

3.11   Antriebslosigkeit und depressive Stimmungslage

3.12   Sozial unangemessene Verhaltensweisen #4

3.13   Sonstige pfl egerelevante unangemessene Handlungen #5

* selten: ein- bis dreimal innerhalb von zwei Wochen ** häufi g: zweimal bis mehrmals wöchentlich, aber nicht täglich

Modul 1 – Mobilität (Gewichtung: 10 %)

Modul 2 – Kognitive und kommunikative Fähigkeiten (Gewichtung: 15 %)

Modul 3 – Verhaltensweisen und psychische Problemlagen (Gewichtung: 15 %)

9
© pm pfl egemarkt.com GmbH

                                  ERMITTLUNG DES PFLEGEGRADS

Modul 1
(10 %)

Summe der Punkte in Modul 1

gewichtete Punkte

0–1

0 

4–5

5

10–15

10 

6–9 (8)

7,5

2–3

2,5

Summe der Punkte in Modul 2 0–1 6–10 17–3311–162–5 (4)

Summe der Punkte in Modul 3 0 3–4 7–65 (25)5–61–2

Summe der Punkte in Modul 4

gewichtete Punkte

0–2

0

8–18

20

37–54

40

19–36

30

3–7

10

Summe der Punkte in Modul 5

gewichtete Punkte

0

0

2–3

10

6–15

20

4–5

15

1

5

Summe der Punkte in Modul 6

gewichtete Punkte

0

0

4–6

7,5

12–18

15

7–11

11,25

1–3

3,75

Modul 2
(15 %)

Modul 3
(15 %)

Modul 4
(40 %)

Modul 5
(20 %)

Höherer Wert 
aus Modul 2 
oder Modul 3 

(15 %)

0 7,5 1511,253,75
gewichte Punkte in 

Modul 2 oder Modul 3

Gesamtpunkte Pfl egegrad Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten

12,5 bis unter 27 1 geringe Beeinträchtigung

27 bis unter 47,5 2 erhebliche Beeinträchtigung

47,5 bis unter 70 3 schwere Beeinträchtigung

70 bis unter 90 4 schwerste Beeinträchtigung

90 bis 100 5 schwerste Beeinträchtigung mit besonderen Anforderungen an die
pfl egerische Versorgung

ERMITTLUNG DES PFLEGEGRADS 

Gesamtpunkte aller Module:

Punkte:

                15

               7,5

Gebrauchsfähigkeit beider Arme und beider Beine? 

Besondere Bedarfskonstellation

neinja

Modul 6
(10 %)

Hinweis: Die Punkte in Modul 5 können nicht einfach zusammengezählt werden, sondern müssen auf Seite 10 und 11 
getrennt berechnet werden.

Die Summen, die Sie unter jedem Modul notiert haben, werden nun in der folgenden Tabelle in „gewichtete Punkte“ umgerechnet.  

Wir haben ein Fallbeispiel rot markiert, bei dem die Person in Modul 1 die Summe 8 erreicht hat und somit 7,5 gewichtete Punkte 
erhält. Aus Modul 2 und 3 wird nur der höhere Wert in gewichtete Punkte umgerechnet. Haben Sie 4 Punkte in Modul 2 errechnet und 
25 Punkte in Modul 3, so wird nur Modul 3 in gewichtete Punkte umgerechnet, und zwar in 15 gewichtete Punkte. 

Bild 1: „Selbstständigkeitsmeter“

1 2 3 4 5
Die Gesamtbewertung der Module findet dann prozentual bei der Einstufung 

in die fünf Pflegegrade Berücksichtigung.

MODUL 1

MODUL 2*
MODUL 3*

MODUL 4

MODUL 5

MODUL 6

10 %10 %

15 %15 %

40 %40 %

20 %20 %

15 %15 %

* Nur das Modul mit dem höheren Wert wird für die 
   Bewertung berücksichtigt.

1
2
3
4
5

geringe Beeinträchtigung

erhebliche Beeinträchtigung

schwere Beeinträchtigung

schwerste Beeinträchtigung

schwerste Beeinträchtigung*

Beeinträchtigung der 

Selbstständigkeit

* Mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung

Pflegegrade
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Wenn Sie in einen Pflegegrad eingestuft sind, 
können Sie Leistungen der Pflegekasse in An-
spruch nehmen. Grundsätzlich können Sie sich 
zwischen vier Leistungsarten entscheiden. Die 
Art dieser Leistungen hängt davon ab, wie hoch 
der Grad der Pflegebedürftigkeit ist und ob Un-
terstützungsbedarf besteht, der den Einsatz ei-
nes Pflegedienstes oder die Versorgung in einer 
stationären Einrichtung notwendig macht.

Es stehen Ihnen folgende Leistungsarten zur 
Verfügung:

Pflegegeld 

Ihnen wird ein monatlicher Betrag überwiesen, 
mit dem Sie selbst die Pflege sicherstellen, d. h., 
dass die Pflegeleistungen durch Angehörige 
oder bekannte Personen und nicht von einem 
professionellen Pflegedienst erbracht werden. 

Pflegesachleistungen 

Ein Pflegedienst erbringt bei Ihnen Leistungen 
und rechnet diese direkt mit der Pflegekasse ab.

Kombinationsleistungen

Ein Pflegedienst erbringt nur ausgewählte Leis-
tungen (z. B. körpernahe Pflegemaßnahmen 
oder hauswirtschaftliche Leistungen), mit de-
nen Ihr Leistungsanspruch jedoch nicht ausge-
schöpft wird. Die Differenz lassen Sie sich von 
Ihrer Pflegekasse anteilig als Pflegegeld aus-
zahlen.

Leistungen für stationäre Pflege

Sie werden in einer stationären Pflegeeinrich-
tung versorgt und diese rechnet direkt mit der 
Pflegekasse ab.

Wichtig für Bezieher von Pflegegeld

Für Sie besteht eine Pflicht zur Inanspruchnah-
me von Beratungseinsätzen durch einen profes-
sionellen Pflegedienst. Bei Pflegegrad 2 und 3 
muss Sie ein Pflegedienst halbjährlich und bei 
Pflegegrad 4 und 5 vierteljährlich zur Begutach-
tung und Beratung aufsuchen. 

Ein Nachweis über den Besuch wird vom Pfle-
gedienst an die Pflegekasse übermittelt. Hiermit 
soll sichergestellt werden, dass Sie auch ohne 
professionelle Hilfe gut versorgt sind. Sie haben 
dabei außerdem die Möglichkeit, sich durch den 
Pflegedienst z. B. über Techniken der Pflege 
oder Hilfsmittel zu informieren.

Bei Pflegegrad 1 können die Beratungseinsätze 
freiwillig angefordert werden. Die Kosten für die 
Beratungseinsätze übernimmt bei allen Pflege-
graden die Pflegekasse. Der Pflegedienst rech-
net diese Einsätze direkt mit der Pflegekasse ab.

LEISTUNGSARTEN ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN

Pflegebedürftige, die nicht in einer stationären 
Einrichtung versorgt werden, haben Anspruch 
auf weitere Leistungen der Pflegekasse:

Entlastungsbetrag 

Pflegebedürftige können monatlich zusätzliche 
Leistungen in Höhe von 125 € erhalten. Diese 
Leistungen können für niedrigschwellige Ange-
bote wie etwa ehrenamtliche Helfer, Alltagshil-
fen oder Haushaltsservices eingesetzt oder für 
Angebote der Kurzzeit- oder der teilstationären 
Pflege genutzt werden. Auch die Leistungen 
eines Pflegedienstes lassen sich hiermit be-
gleichen. Ausgeschlossen sind allerdings bei 
Pflegegrad 2 bis 5 Leistungen körperbezogener 
Pflegemaßnahmen.

Leistungen zur Wohnraumanpassung

Auf Antrag kann die Pflegekasse einen Zu-
schuss zur Wohnraumanpassung gewähren, 
wenn dadurch die Pflege oder die selbstständige 
Lebensführung der Pflegebedürftigen möglich 
oder erleichtert wird. In der Regel prüft der MDK 
die Notwendigkeit der Leistungen. Die Höhe des 
Zuschusses hängt von den Gesamtkosten der 
Wohnraumanpassung ab. Pro Maßnahme darf 
der Betrag 4000 € nicht übersteigen.

Maßnahmen zur Wohnungsanpassung können 
z. B. Ein- und Umbau von Mobiliar, eine Türver-
breiterung, der Einbau einer Dusche oder eines 
Treppenlifts sein.

Die Pflegeversicherung ist keine Vollversiche-
rung, sondern leistet im Bedarfsfall einen Zu-
schuss. Bei umfangreichem Pflegebedarf reicht 
daher weder die Geldleistung noch die Sachleis-
tung aus, um die Pflege in ausreichendem Maße 
sicherzustellen. Sie müssen dann zuzahlen.

In der stationären Pflege zahlt die Pflegekasse 
ausschließlich einen Zuschuss zu den Kosten 
der Pflege und Betreuung. Die Kosten für Unter-
kunft und Verpflegung sowie die Investitionskos-
ten sind reine Privatzahlerpositionen.

Leistungen für Pflegehilfsmittel
Die Pflegekasse kommt ebenfalls für Pflege-
verbrauchsmittel wie Einmalhandschuhe und 
Desinfektionsmittel auf. Versicherten stehen 
monatlich 40 € für Pflegeverbrauchsmittel zur 
Verfügung.

Auch technische Pflegehilfsmittel wie Pflegebet-
ten oder Hausnotrufgeräte können bei der Pfle-
gekasse beantragt werden. Sie werden von der 
Pflegekasse verliehen oder anteilig mitfinanziert.

Auskunftsecht zu Leistungen
Auf Wunsch erhalten Sie bei Ihrer Pflegekasse 
Auskunft über alle von Ihnen in Anspruch ge-
nommenen Leistungen und deren Kosten. Eine 
solche Aufstellung kann regelmäßig eingefordert 
werden.©
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10 11ANSPRÜCHE VON ANGEHÖRIGENANSPRÜCHE VON ANGEHÖRIGEN

Pflegende Angehörige haben einen eigenen 
Anspruch auf kostenfreie individuelle Pflegebe-
ratung. Ihnen stehen außerdem Pflegekurse/ 
-schulungen zu, in denen neben Beratung auch 
praktische Anleitungen angeboten werden. Auf 
Wunsch können die Pflegekurse in der häus-
lichen Umgebung der pflegebedürftigen Per-
son durchgeführt werden. Ihre Pflegekasse ist 
verpflichtet, diese Angebote vorzuhalten. Viele 
Pflegedienste bieten ebenfalls die genannten 
Schulungen für pflegende Angehörige an und 
rechnen diese direkt mit der Kasse ab.

Rentenversicherung

Die Rentenbeiträge für alle Pflegepersonen, die 
einen Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 2 bis 5 
an mindestens 2 Tagen pro Woche insgesamt 
mindestens 10 Stunden zu Hause betreuen, 
werden von der Pflegeversicherung gezahlt. Die 
Rentenbeiträge steigen hierbei mit zunehmen-
dem Pflegegrad.

Arbeitslosenversicherung

Für Pflegepersonen, die ihre Berufstätigkeit un-
terbrechen, um pflegebedürftige Angehörige zu 
pflegen, zahlt die Pflegeversicherung die Beiträ-
ge zur Arbeitslosenversicherung für die gesamte 
Dauer der Pflegetätigkeit. Sollte nach dem Ende 
der Pflegetätigkeit kein nahtloser Wiedereinstieg 
in den Beruf möglich sein, haben die Pflegeper-
sonen dadurch Anspruch auf Arbeitslosengeld 
und Leistungen der aktiven Arbeitsförderung. 
Gleiches gilt für Personen, die für die Pflege den 
Leistungsbezug aus der Arbeitslosenversiche-
rung unterbrechen.

Pflegezeit
Im Rahmen des Pflegezeitgesetzes können sich 
Berufstätige jedes Jahr für bis zu 10 Tage für 
jede von ihnen gepflegte Person freistellen las-
sen, um eine bedarfsgerechte Versorgung für 
den Pflegebedürftigen sicherzustellen oder die-
se zu organisieren. Sie haben ihren Arbeitgeber 
allerdings unverzüglich über ihre Arbeitsverhin-
derung und deren voraussichtliche Dauer zu in-
formieren. Der Arbeitgeber hat das Recht, einen 
Nachweis über die Pflegebedürftigkeit des betref-
fenden Angehörigen zu verlangen. Während der 
zehntägigen Freistellung erhalten Arbeitnehmer 
kein Gehalt von ihrem Arbeitgeber, sondern ein 
Pflegeunterstützungsgeld (90 % des Nettoar-
beitsentgelts), das von der Pflegekasse oder dem 
Versicherungsunternehmen des betreffenden 
Pflegebedürftigen gezahlt wird.

Neben dieser kurzzeitigen vollständigen Freistel-
lung können Arbeitnehmer sich auch bis zu 6 Mo-
naten teilweise oder vollständig von der Arbeit frei-
stellen lassen und in Pflegezeit gehen. In diesem 
Fall erfolgt ebenfalls keine Gehaltsfortzahlung. Es 
besteht jedoch Anspruch auf ein zinsloses Dar-
lehen, das die Hälfte des durch die Arbeitszeit-
reduzierung ausfallenden Nettoarbeitsentgelts 
abdeckt. Dieses Darlehen kann beim Bundesamt 
für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 
beantragt werden. Der Pflege- und Krankenver-
sicherungsschutz bleibt in der Familienversiche-
rung erhalten.

Familienpflegezeit
In der Familienpflegezeit haben Arbeitnehmer die 
Möglichkeit, ihre Arbeitszeit für maximal 24 Mona-
te auf bis zu 15 Stunden pro Woche zu reduzieren. 

Die sogenannte Verhinderungspflege dient 
der Entlastung pflegender Angehöriger, die auf-
grund von Krankheit, Urlaub, Terminen oder aus 
anderen Gründen verhindert sind. Während ihrer 
Abwesenheit übernimmt ein Pflegedienst oder 
eine dem Pflegebedürftigen nahestehende Per-
son, die nicht bis zum 2. Grad mit ihm verwandt 
ist, die Pflege. Die Verhinderungspflege kann bis 
zu einem jährlichen Höchstbetrag von 1612 € in 
Anspruch genommen werden. Auch eine stunden-
weise Inanspruchnahme ist möglich. Während der 
Verhinderungspflege wird das Pflegegeld hälftig 
weitergezahlt. Wird die Verhinderungspflege weni-
ger als 8 Stunden pro Tag genutzt, besteht sogar 
Anspruch auf das gesamte Pflegegeld.

Die Kurzzeitpflege ist die stationäre Entspre-
chung zur Verhinderungspflege. Wenn pflegen-
de Angehörige die Pflege durch Krankheit, Ur-
laub oder seelische Überlastung vorübergehend 
nicht übernehmen können, bietet die Kurzzeit-
pflege die Möglichkeit, Pflegebedürftige für ei-
nen begrenzten Zeitraum in einer vollstationären 
Einrichtung zu versorgen. 

BERATUNG

VERSICHERUNG

VEREINBARKEIT VON FAMILIE 
UND BERUF

ENTLASTUNG

Die Arbeitnehmer arbeiten dann maximal 24 Mo-
nate mit z. B. 50 % der Arbeitszeit, erhalten jedoch 
75 % ihres Entgelts. Nach Ablauf der 24 Monate 
arbeiten sie wieder nach den arbeitsvertraglichen 
Vereinbarungen in Vollzeit, erhalten jedoch wie-
derum 24 Monate lang nur 75 % ihres Entgelts.

Um in Familienpflegezeit zu gehen, müssen Ar-
beitnehmer mit ihrem Arbeitgeber einen Familien-
pflegezeitvertrag abschließen, in dem Arbeitszeit 
und Entgelt genau vereinbart sind. Der Arbeit- 
geber ist allerdings nicht verpflichtet, die Fami-
lienpflegezeit zu gewähren; es handelt sich um 
eine freiwillige Vereinbarung.

Für die Kurzzeitpflege stehen der pflegebedürfti-
gen Person jährlich bis zu 1774 € zu. Die Beträge 
der Kurzzeitpflege und der Verhinderungspflege 
lassen sich unter bestimmten Voraussetzungen 
kombinieren und dadurch erhöhen. Wird z. B. im 
gesamten Jahr keine Kurzzeitpflege in Anspruch 
genommen, können bis zu 806 € umgewidmet 
und für Verhinderungspflege genutzt werden.

Sonderregelung für Pflegebedürftige unter 
25 Jahre mit Pflegegrad 4 oder 5:
Die Verhinderungspflege wird von 6 Wochen auf 
8 Wochen verlängert und die Kurzzeitpflegeleis-
tungen können bis zu 100% auf Verhinderungs-
pflege umgewidmet werden. Die Regelung, dass 
die Pflegeperson die pflegebedürftige Person 
vor der erstmaligen Verhinderung 6 Monate ge-
pflegt haben muss, entfällt.

Die teilstationäre Pflege (Tages- oder Nacht-
pflege) ist eine Kombination aus stationärer Pfle-
ge und (ambulanter) Betreuung zu Hause. Der 
endgültige Umzug in eine Einrichtung wird so 
verhindert, zugleich aber professionelle Pflege 
zu gewünschten Zeiten (tagsüber oder nachts) 
sichergestellt. Pflegende Angehörige können 
auf diese Weise von der Pflege entlastet wer-
den, ohne sie vollständig abgeben zu müssen.
In der Tagespflege z. B. verbringen die Pflege-
bedürftigen bis zu 8 Stunden täglich in einer Ta-
gespflegeeinrichtung (meist Montag bis Freitag 
von 8 bis 16 Uhr). Morgens werden sie zu Hause 
von einem Fahrdienst abgeholt und nachmittags 
wieder zurückgebracht. Vor und nach der Tages-
pflege werden die Pflegebedürftigen von Ange-
hörigen und/oder einem Pflegedienst versorgt.
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WAS KÖNNEN SIE BEIM EINTRITT EINER 
PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT TUN? 

1. Einstufung der Pflegebedürftigkeit bei der Pflegekasse beantragen 
(durch einen Anruf bei der Pflegekasse, die Ihnen den Antrag zuschickt)

2. Vorbereitung auf das Begutachtungsverfahren 
(z. B. mithilfe des „Selbstständigkeitsmeter“)

3. Den Anspruch auf Beratung nutzen
(Ihre Pflegekasse ist verpflichtet, Beratung anzubieten.)

6. Unterstützende Leistungen in Anspruch nehmen 
(z. B. Essen auf Rädern, Haunotruf)

7. Vollmachten und Verfügungen erstellen 
(z. B. Vorsorgevollmacht, Betreuungs- oder Patientenverfügung)

5. Beantragung der gewünschten Leistungen bei ambulanter Betreuung ohne Pflegedienst 
(Pflegegeld und bei Bedarf Leistungen für Pflegehilfsmittel, wohnumfeldverbessernde Maßnahmen, 
Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege) 

4. Entscheidung für eine Wohnform 
(z. B. ambulant, unterstützt durch Angehörige und/oder einen Pflegedienst, betreutes Wohnen, WG-Konzepte, 
stationäre Pflege/Pflegeheim)

Wenn der Antrag bei Ihrer Pflegekasse eingegangen ist, erhalten Sie per Post einen Terminvorschlag 
für die Begutachtung.

Jeder Anbieter bietet Probetage zum „Schnuppern“ an, nur Mut!

Alle benötigten Anträge können Sie sich von Ihrer Pflegekasse zusenden lassen.

Was können pflegende Angehörige für sich tun? 

2. Anspruch auf Beratung und Schulungen nutzen

1. Freistellungsmöglichkeiten vom Beruf nutzen (Pflegezeit, Familienpflegezeit)

3. Entlastungsangebote nutzen (Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege, Tagespflege)

4. Hilfsangebote nutzen (z. B. ehrenamtliche Helfer, Besuchsdienste)

Sie haben hierzu Fragen?

Wir stehen Ihnen gerne beratend und unterstützend zur Seite. Sprechen Sie uns an.

5. Austausch mit Gleichgesinnten (z. B. in Angehörigentreffen/-cafes)
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